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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Volker Beck (Köln) 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
— Drucksache 1312268 — 

Vermerke der Münchner Polizei in Pässen von ausländischen Schwulen 

Münchner Polizeibeamte haben im Zuge von Personenkontrollen bei 
ausländischen Schwulen, die sich in Münchner Schwulenlokalen auf-
hielten, handschriftliche Vermerke über die Kontrollen mit den Zusät-
zen „Homo-Szene" bzw. „Homostrich" in die Reisepässe eingetragen. 
Dies berichteten u. a. die Presseagentur dpa, die Abendzeitung (Münch-
ner Ausgabe) und die Süddeutsche Zeitung am 19. August 1995. 

Betroffen davon waren in drei dokumentierten Fällen zwei Männer aus 
Polen und ein Rumäne. Pressemeldungen zufolge soll es noch in weite-
ren Fällen zu ähnlichen Eintragungen gekommen sein (Die Tageszei-
tung vom 21. August 1995). 

Rumänien ist für seine schwulenfeindliche Politik bekannt. Amnesty 
International hat erst im Mai 1995 wieder eindringlich auf Menschen-
rechtsverletzungen der rumänischen Behörden gegenüber Schwulen 
hingewiesen und berichtet, daß dort Menschen aufgrund ihrer sexuellen 
Identität verfolgt, inhaftiert und gefoltert würden. 

1. a) Sind der Bundesregierung die oben geschilderten Vorgänge 
bekannt, waren diese Vorgänge bereits Gegenstand der Beratun-
gen auf der Innenministerkonferenz oder wird die Bundesregie-
rung ggf. diese auf der nächsten Innenministerkonferenz anspre-
chen? 

b) Welche Informationen liegen der Bundesregierung über diesen 
Fall vor? 

c) Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung vor, ob es in 
mehr als den drei dokumentierten Fällen zu solchen Eintragun-
gen gekommen ist? 

d) Ist der Bundesregierung bekannt, auf wessen Anweisung die 
Münchner Polizeibeamten die Vermerke in den Pässen vorge-
nommen haben? 

Wenn ja, wer gab diese Anweisung? 

2. a) Hält es die Bundesregierung für zulässig, daß in Pässen hand-
schriftliche Vermerke wie „Homo-Szene" und „Homostrich" 
angebracht werden? 

b) Wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage? 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 
21. September 1995 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 
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c) Wie beurteilt die Bundesregierung diese Vermerke im Hinblick 
auf Artikel 6 der Europäischen Datenschutzkonvention? 

Der Bundesregierung sind die Vorgänge bekannt. Im übrigen 
zielen die Fragen auf die Ermittlung und Bewertung von Vorgän-

gen ab, die in den Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich 
eines Landes fallen. Hierzu nimmt die Bundesregierung grund-
sätzlich nicht Stellung. 

3. a) Sieht die Bundesregierung die Gefahr, daß derartige handschrift-
liche Vermerke in Pässen zu Menschenrechtsverletzungen im 
Heimatland der Betroffenen führen können? 

b) Welche Konsequenzen haben Schwule aus Rumänien zu 
befürchten, wenn sie mit einem Paßvermerk „Homo-Szene" oder 
„Homostrich" in ihr Heimatland zurückkehren? 

Die Bundesregierung verweist auf ihre Antwort (Drucksache 13/ 
2065) vom 25. Juli 1995 auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten 
Volker Beck (Köln) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
betreffend „Verfolgung von Schwulen und Lesben in Rumänien". 

4. a) Wird die Bundesregierung sich bei der Innenministerkonferenz 
für eine Ausweitung der Kooperation von Schwulenverbänden 
und Sicherheitsbehörden einsetzen, und wird sie solche Ansätze 
unterstützen und fördern? 

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen. 

b) In welchen Bundesländern und örtlichen Polizeibehörden gibt es 
Kooperationsprojekte zwischen Polizeibehörden und Schwulen-
organisationen zur Bekämpfung antischwuler Gewalt und zur 
Vertrauensbildung zwischen Polizei und Schwulen? 

Welche Maßnahmen umfaßt diese Zusammenarbeit? 

c) In welchen Bundesländern und örtlichen Polizeibehörden wer-
den Informationen über die Lebenssituation Schwuler und die 
Problematik der antischwulen Gewalt sowie Anleitungen für 
einen nichtdiskriminierenden Umgang mit Schwulen in die Aus-
oder Fortbildung der Polizei integ riert? 

d) In welchen Bundesländern und örtlichen Polizeibehörden gibt es 
Schwulenbeauftragte bzw. Ansprechpartner für gleichge-
schlechtliche Lebensweisen bei der Polizei? 

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen. Von 
einer Länderumfrage wurde wegen der Kürze der Zeit abgesehen. 

5. a) Wird die Bundesregierung sich bei der Innenministerkonferenz 
für eine Ausweitung der Kooperation von Schwulenverbänden 
und Bundesgrenzschutz einsetzen? 

Die Bundesregierung hält dies nicht für erforderlich. 
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b) Gibt es Kooperationsprojekte zwischen Bundesgrenzschutz und 
Schwulenorganisationen zur Bekämpfung antischwuler Gewalt 
und zur Vertrauensbildung zwischen Polizei und Schwulen? 

Welche Maßnahmen umfaßt diese Zusammenarbeit? 

Innerhalb des Bundesgrenzschutzes gibt es keine offiziellen 
dienstlichen Kontakte mit Schwulenorganisationen. Allerdings 
wurden beim Grenzschutzpräsidium Ost im Rahmen einer dezen-
tralen Fortbildung durch den Schwulenbeauftragten des Berliner 
Senats und den Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit im Bundes-
grenzschutz in Schulungen und Gesprächen Verhaltengsgrund-
sätze für den Umgang mit Homosexuellen und Lesbierinnen an 
Polizeivollzugsbeamte der Bahnpolizei Berlin vermittelt. 

c) Werden Informationen über die Lebenssituation Schwuler und 
die Problematik der antischwulen Gewalt sowie Anleitungen für 
einen nichtdiskriminierenden Umgang mit Schwulen in die Aus-
oder Fortbildung des Bundesgrenzschutzes integriert? 

Im Rahmen der Laufbahnausbildung werden alle Polizeibeamten 
und Polizeibeamtinnen für den Einsatz für die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung und die Achtung und Wahrung der 
Menschenrechte geschult. 

Spezifische Aus- und Fortbildungsprojekte, die sich mit dem Pro-
blemkreis Schwuler befassen, gibt es nicht. 

Dieses Thema findet allerdings Eingang in die Ausbildung im 
Rahmen übergreifender Fächer wie „Politische Bildung, Staats-
und Verfassungsrecht, Psychologie" und „Berufsethik". 

Im Rahmen der dienstlichen Fortbildung erfolgt darüber hinaus 
eine Auseinandersetzung mit allen polizeirelevanten Themen  — 
also  auch mit der Homosexualität —, die sowohl rechtliche als auch 
gesellschaftspolitische und psychologische Aspekte beinhaltet. 

d) Gibt es Schwulenbeauftragte bzw. Ansprechpartner für gleichge-
schlechtliche Lebensweisen beim Bundesgrenzschutz? 

Nein. 

 



 


